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RS OGH 1964/10/28 6Ob283/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1964

Norm

WWG §20

Rechtssatz

Das Anbot ist nach Ablauf der viermonatlichen Frist des § 20 WWG innerhalb einer nach den Umständen des Falles

angemessenen Frist zu stellen. Das Begehren auf Stellung eines gesetzmäßigen Anbotes kann jedenfalls dann nicht als

verfrüht angesehen werden, wenn der Hauseigentümer bereits ein (dem Gesetze nicht entsprechendes) Anbot gestellt

hat.

Entscheidungstexte

6 Ob 283/64
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